
Eingliederung statt Rente
Neuanstellung von MitarbeiterIn aus Rente

Wer

betroffene Person

Arbeitgeber

Arzt

Krankenversicherung

Unfallversicherung 
Unfall oder Berufskrankheit

Invalidenversicherung

Pensionskasse

RAV

EL

externe Dienstleistungs-
angebote

Zeitspanne in Tagen
bis Abschluss der IM Dauer nach Zweckmässigkeit 
und Verhältnismässigkeit

Arztzeugnis

Kooperation während IM, Entschädigung 
max. Fr. 100.00 pro Einsatztag

Kooperation bei Umsetzung IM, Behandlung, 
Arztzeugnis

Behandlungskosten 

UVG-Rente läuft weiter, Behandlungskosten, wenn
neben Rente indiziert

Integrationsmassnahmen als Einstieg in den ersten 
Arbeitsmarkt, Rente läuft weiter, Job Coaching

Rentenauszahlung

falls zur Existenzsicherung notwendig

Job Coach

bis Abschluss Massnahmen

Mitwirkungspflicht Eingliederungsmassnahmen, 
eingliederungsfähig, Arztzeugnis

Arbeitsversuch, Arbeitsvermittlung, Job Coaching,  
Ausbildungsplatz

Kooperation bei der Umsetzung beruflicher Massnahmen, 
Behandlung, Arztzeugnis, Ansprechpartner für berufliche 
Massnahme

Behandlungskosten 

UVG-Rente läuft weiter, Behandlungskosten, wenn
neben Rente indiziert

Berufliche Massnahmen: Arbeitsvermittlung, Berufsbe-
ratung,  erstmalige berufliche Ausbildung, Umschulung, 
Arbeitsversuch max. 180 Tage, Job Coaching, IV-Rente 
läuft weiter

Rentenauszahlung

 

Job Coach

3 Jahre

Anstellung, Job Coaching

Behandlungskosten 

ev. Rentenrevision, Behandlungskosten, wenn neben 
Rente indiziert

Berufliche Massnahmen: EAZ max. 180 Tage, 
Schutzfrist 3 Jahre mit Übergangsleistung, Hilfsmittel, 
Job Coaching, IV-Rente läuft ev. weiter

Weiterführen des PK Kontos bei bisheriger PK, 
Rentenauszahlung als subsidiäre Leistung

falls zur Existenzsicherung notwendig

Job Coach

Glossar  
EAZ Einarbeitungszuschüsse
UVG Unfallversicherungs-Gesellschaft
IV Invalidenversicherung
PK Pensionskasse

RAV   Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
ALV Arbeitslosenversicherung
EL Ergänzungsleistungen
IM Integrationsmassnahmen 

Situation RentnerIn in Integrationsmassnahmen RentnerIn in beruflichen Massnahmen ehemalige RentnerIn in Anstellung
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Eingliederung vor Rente
Neuanstellung von MitarbeiterIn mit gesundheitlicher Einschränkung

Wer

betroffene Person

Arbeitgeber

Arzt

Krankentaggeld

Unfallversicherung 
Unfall oder Berufskrankheit

Krankenversicherung

Invalidenversicherung

RAV

Sozialhilfe

externe Dienstleistungs-
angebote

Zeitspanne in Tagen

 bis 360

Arztzeugnis, eingliederungsfähig

Anstellung, Unterstützung im Rahmen FI Budget

Behandlung, Kooperation bei Umsetzung FI Mass-
nahmen, Arztzeugnis

Taggeldleistung bei Arbeitsunfähigkeit, aus Einzel-
versicherung, subsidär bis 100% bei Weiterführung 
der Versicherung

Behandlungskosten, Taggeld, bei ausgewiesener 
Arbeitsunfähigkeit

Behandlungskosten 

FI Massnahmen: Arbeitsvermittlung, Anpassungen 
an Arbeitsplatz, sozialberufliche Rehabilitation, Aus-
bildungskurse, Berufsberatung

ALV Taggeld, bei Krankheit oder Unfall max. 44 
Tage, Vorleistungspflicht

Existenzsicherung, falls die Existenz mit dem Einkom-
men oder Ersatzeinkommen nicht gesichert ist

Job Coach, Kursansbieter

 bis 230 Massnahmentage

Arztzeugnis

Kooperation während IM, keine Entschädigung

Kooperation bei Umsetzung IM, Behandlung, 
Arztzeugnis

Behandlungskosten

Behandlungskosten 

Grundsatzentscheid: Integrationsmassnahmen, 
Taggeld während IM, Job Coaching

Existenzsicherung, falls die Existenz mit dem Ein-
kommen oder Ersatzeinkommen nicht gesichert ist

Job Coach

 bis Abschluss Massnahmen

Mitwirkungspflicht Eingliederungsmassnahmen, 
Arztzeugnis, eingliederungsfähig

Ansprechpartner für berufliche Massnahme, Arbeitsver-
mittlung, erstmalige berufliche Ausbildung, Umschu-
lung, Arbeitsversuch, bei Anstellung: EAZ, Beitragsent-
schädigung

Kooperation bei der Umsetzung beruflicher Mass-
nahmen, Behandlung, Arztzeugnis

Behandlungskosten

Behandlungskosten 

Berufliche Massnahmen: Arbeitsvermittlung, Berufsbe-
ratung, erstmalige berufliche Ausbildung, Umschulung, 
Arbeitsversuch mit IV Taggeld max. 180 Tage, EAZ max. 
180 Tage, Hilfsmittel, Job Coaching

ALV Taggeld, wenn keine Massnahme mit Taggeld 
verfügt ist 

Existenzsicherung, falls die Existenz mit dem Einkommen 
oder Ersatzeinkommen nicht gesichert ist

Job Coach

Situation Versicherte Person in Frühintervention Versicherte Person in Integrationsmassnahmen Versicherte Person in beruflicher Massnahmen
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Glossar  
FI Frühintervention
EAZ Einarbeitungszuschüsse
IM      Integrationsmassnahmen

 
IV Invalidenversicherung
AUF   Arbeitsunfähigkeit
ALV   Arbeitslosenversicherung

RAV Regionales Arbeitsvermitttlungszentrum
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